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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Prof. Dr. Claudia Dalbert (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
 
Personelle Besetzung und Kontrolltätigkeit der EU-Prüfbehörde des Landes 
Sachsen-Anhalt für den EFRE und den ESF 
 
Kleine Anfrage - KA 6/7654 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium der Finanzen  
 
Vorbemerkung:  
 
Förderperiode 2000 - 2006 
 
Unter Bezugnahme auf Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EG) 
Nr. 1260/1999 (Allgemeine Verordnung) hatte das Land in der Förderperiode 2000 - 
2006 eine so genannte Unabhängige Stelle berufen, deren Aufgabe die Bewertung 
der Überprüfung des Funktionierens des eingerichteten Verwaltungs- und Kontroll-
systems für die Operationellen Programme EFRE und ESF in der Förderperiode 
2000 - 2006 war. Als Unabhängige Stelle hatte das Land für die Förderperiode 2000 
- 2006 die externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG 
(PwC) benannt. 
 
Mit den gemäß Artikel 10 - 12 der Verordnung (EG) 438/2001 (Durchführungsverord-
nung) durchzuführenden Vor-Ort-Kontrollen und Systemprüfungen hatte das Land für 
das Operationelle Programm ESF in 2001 die Unabhängige Prüfgruppe ESF mit der 
Wahrnehmung der Funktion einer unabhängigen Prüfstelle beauftragt. Die Unabhän-
gige Prüfgruppe ESF war seit 2004 dem Referat 55 (Bestandspflege, Beschäfti-
gungssicherung, Unabhängige Prüfgruppe ESF) der Abteilung Arbeit im damaligen 
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit zugeordnet. 
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Das damalige Ministerium für Wirtschaft und Arbeit hatte das Landesförderinstitut 
Sachsen-Anhalt - seit 1. März 2004 Investitionsbank Sachsen-Anhalt mit der Einrich-
tung einer EFRE-Consult-, Control- und Clearingstelle (ECCC) zur einheitlichen fi-
nanztechnischen und inhaltlichen Erfassung, Darstellung und Prüfung aller Aktionen 
des EFRE beauftragt.  
 
Die Investitionsbank hatte der Teilorganisationseinheit Consult & Control der ECCC 
die Durchführung von Kontrollen gemäß Artikel 10 - 12 der Verordnung (EG) 
Nr. 438/2001 übertragen. 
 
Förderperiode 2007 - 2013 
 
Gemäß Artikel 59 Abs. 1 Buchstaben c der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 hat die 
Landesregierung für die Förderperiode 2007 - 2013 die EU-Prüfbehörde im Ministeri-
um der Finanzen benannt. 
 
Mit den gemäß Artikel 62 Abs. 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EG) 
1083/2006 durchzuführenden Systemprüfungen und Stichprobenkontrollen hat das 
Land für das Operationelle Programm ESF die EU-Prüfstelle ESF (hervorgegangen 
aus der Unabhängigen Prüfgruppe ESF) beauftragt. Die EU-Prüfstelle ESF war bis 
zum Juni 2011 dem Referat 55 (Bestandspflege, Beschäftigungssicherung, Unab-
hängige Prüfgruppe ESF) der Abteilung Arbeit im damaligen Ministerium für Wirt-
schaft und Arbeit zugeordnet. Mit der Regierungsumbildung in 2011 war die EU-Prüf-
stelle ESF der Abteilung 1 im Ministerium für Arbeit und Soziales zugeordnet.  
 
Im Jahr 2008 wurde die Organisationseinheit Consult & Control der ECCC in der In-
vestitionsbank in EU-Prüfstelle EFRE umbenannt. Die EU-Prüfstelle EFRE führt im 
Auftrag des Landes Systemprüfungen und Stichprobenkontrollen im Operationellen 
Programm EFRE durch. 
 
Darüber hinaus steht der EU-Prüfbehörde seit 2010 die externe Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Deloitte & Touche beratend und begleitend zur Verfügung. Dieser Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft sind die Prüfungen übergeordneter Systeme (u. a. EU-
Verwaltungsbehörde, EU-Bescheinigungsbehörde, IT-System efREporter) übertra-
gen.  
 
Die Fragen der Abgeordneten Prof. Dr. Dalbert (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) beant-
worte ich wie nachstehend: 
 
1. Wie viele Beschäftigte welcher Laufbahn sind seit 2001 bei der EU-Prüf-

behörde tätig. Bitte um Angabe in Vollzeitäquivalenten, Laufbahn, Jahr. 
 
Unabhängige Prüfgruppe ESF/EU-Prüfstelle ESF 
 
ab 2001  2 Vollzeitäquivalente  Tarifbeschäftigte 
 
2002 - 2007  4 Vollzeitäquivalente  Tarifbeschäftigte 
 
2008 - 2010  6 Vollzeitäquivalente   Tarifbeschäftigte 
 
seit 2011  8 Vollzeitäquivalente  Tarifbeschäftigte 
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ECCC/EU-Prüfstelle EFRE (in der Investitionsbank Sachsen-Anhalt) 
 
2001   10,16 Mitarbeiteräquivalente 
 
2002  10,2 Mitarbeiteräquivalente 
 
2003    9,8 Mitarbeiteräquivalente 
 
2004    9,3 Mitarbeiteräquivalente 
 
2005    9,0 Mitarbeiteräquivalente 
 
2006    9,4 Mitarbeiteräquivalente 
 
2007    8,2 Mitarbeiteräquivalente 
 
2008    9,2 Mitarbeiteräquivalente 
 
2009 - 2010 10,1 Mitarbeiteräquivalente 
 
2011  10,2 Mitarbeiteräquivalente  
 
   +2,6 Mitarbeiteräquivalente für Prüfungen im ESF  
 
EU-Prüfbehörde 
 
In der Förderperiode 2000 - 2006 war die externe Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft PricewaterhouseCoopers AG (PwC) mit den Aufgaben der Unabhängi-
gen Stelle beauftragt. Die Abrechnung erfolgte nach Tagessätzen. 
 
Förderperiode 2007 - 2013 
 
seit 2008   1,0  Vollzeitäquivalent A 14 
 
seit 2010   1,0 Vollzeitäquivalent Tarifbeschäftigte  
 
Die Beratung und Begleitung durch die externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Deloitte & Touche wird nach Manntagen abgerechnet. 

 
Die Kosten der Finanzkontrolle werden zu 75 % aus Technischer Hilfe bezahlt. 
 
2. Wie viele Vorgänge werden jährlich seit 2001 von der EU-Prüfbehörde von 

wie vielen absolut bewilligten Anträgen auf Vergabe von EU-Fördermitteln 
geprüft? Bitte um Angabe der gesamten Prüfvorgänge und der pro Jahr 
bewilligten EU-Fördermittelanträge pro Jahr in absoluten Zahlen und in 
Höhe des Fördervolumens. 
 
Siehe Anlagen:  
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Anlage 1 a  -  Anlage 1 c:  Bewilligte EU-Fördermittelanträge und Höhe des 
gezahlten Fördervolumens 

Anlage 2:  Anzahl der geprüften Vorgänge  im OP ESF nach 
Jahren 

 
Anlage 3:  Anzahl der geprüften Vorgänge im OP EFRE nach 

Jahren 
 
Förderperiode 2000 - 2006  
 
Gemäß Abschlussbericht hat das Land im Operationellen Programm ESF insgesamt 
14.555 Projekte bewilligt/ausgezahlt, wofür Gesamtausgaben in Höhe von 
1.458.599.394,87 € an die EU-Kommission gemeldet wurden.  
 
Von diesen Projekten hat die Unabhängige Prüfgruppe ESF 211 Einzelprojekte mit 
einem Betrag in Höhe von 91.332.926,78 € vor Ort geprüft. Damit war die nach Arti-
kel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 438/2001 geforderte Prüfquote von mindes-
tens 5 % mit 6,26 % erfüllt. 
 
Im Operationellen Programm EFRE hat das Land in der Förderperiode 2000 - 2006 
gemäß Abschlussbericht Gesamtausgaben in Höhe von 8.795.220.894,43 € an die 
EU-Kommission gemeldet, was insgesamt 16.334 bewilligten Projekten entsprach.  
 
Hiervon hat ECCC 528 Einzelprojekte mit einem Betrag in Höhe von 875.603.996,84 € 
vor Ort geprüft. Die Prüfquote betrug 9,96 %.  
 
Die in den Anlagen 1 a - 1 c von den oben genannten abweichenden Angaben erge-
ben sich aus den unterschiedlichen Datenständen. Die Datenstände für die Ab-
schlussberichte in den operationellen Programmen ESF und EFRE vom 10. Septem-
ber 2010 beziehen sich auf den Abschlussstichtag 28. Februar 2010. Der Datenstand 
der Anlagen 1 a - 1 c ist ein aktueller Auszug aus dem IT-Berichtssystem efREporter 
zum Datenstichtag 30. Juni 2012.  
 
Die Abweichungen betreffen zum Abschlusszeitpunkt noch offene Projekte, welche 
zum Beispiel nach dem 28. Februar 2010 im Zuge der Verwendungsnachweisprü-
fungen widerrufen/teilwiderrufen oder anderweitig geändert wurden. 
 
Förderperiode 2007 - 2013 
 
Im Operationellen Programm ESF hat das Land im Zeitraum 2007 bis einschl. 2011 
7.726 Projekte bewilligt/ausgezahlt. Die in dieser Zeit gegenüber der EU-Kommission 
abgerechneten Ausgaben betrugen 264.179.575,20 €.  
 
Die EU-Prüfstelle hat bis 2011 Stichprobenkontrollen bei 312 Einzelprojekten durch-
geführt. 
 
Im Operationellen Programm EFRE hat das Land in der laufenden Förderperiode bis 
2011 Gesamtausgaben von 1.179.795.230,26 € gegenüber der EU-Kommission ab-
gerechnet. Die Gesamtausgaben verteilen sich auf 4.786 Projekte.  
 
Die EU-Prüfstelle hat Stichprobenkontrollen bei 220 Einzelprojekten durchgeführt. 



 
 

5

3. Wie erfolgt die Vorauswahl der zu prüfenden Vorgänge? 
 
Förderperiode 2000 - 2006 (Artikel 10 Abs. 2 u. 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 438/2001 
 
Operationelles Programm ESF 
 
Für die Stichprobenauswahl der einzelnen Jahre hat die Unabhängige Prüf-
gruppe ESF alle im jeweiligen IT-System erfassten Daten der Projekte als 
Grundgesamtheit herangezogen. 
 
Die Stichprobe wurde jeweils am Anfang eines Prüfjahres auf Grundlage der 
Datenbasis zu den Projekten zum Stichtag 31. Dezember des Vorjahres ge-
wählt. Zu Beginn der Förderperiode hat die Unabhängige Prüfgruppe ESF auch 
Einzelmaßnahmen mit einem realisierten Ausgabenvolumen von mindestens 
30 % in die zu prüfende Grundgesamtheit einbezogen. Entsprechend der Emp-
fehlungen der Europäischen Kommission im Prüfbericht vom 7. Dezember 2004 
hat die Unabhängige Prüfgruppe ESF ab dem Prüfjahr 2005 nur noch Projekte 
ausgewählt, deren Verwendungsnachweisprüfung abgeschlossen war. 
 
Die Unabhängige Prüfgruppe ESF hat die Grundgesamtheit jeweils nach den 
einzelnen Aktionen sortiert und Teilgrundgesamtheiten für jede Aktion gebildet. 
Im Anschluss hat die Unabhängige Prüfgruppe ESF geprüft, ob bereits eine 
Systemprüfung stattgefunden hatte. Wenn nicht, wurde vor Auswahl und Durch-
führung der Vor-Ort-Kontrollen erst die Systemprüfung durchgeführt. 
 
Als drittes grundsätzliches Kriterium für die Projektauswahl hat die Unabhängi-
ge Prüfgruppe ESF geprüft, ob bereits die erforderlichen Prüfhöhen, identifiziert 
in der Risikobewertung von 3 %, 5 %, 7 % oder 10 % der zuschussfähigen Ge-
samtausgaben geprüft waren. Wenn nicht, waren aus dieser Aktion weitere Pro-
jekte auszuwählen. 
 
Im Anschluss hat die Unabhängige Prüfgruppe ESF die Struktur der Daten für 
jede Aktion analysiert und für jede Aktion festgelegt, wie die Stichprobenaus-
wahl erfolgen sollte. In der Regel hat die Unabhängige Prüfgruppe ESF das 
Monetary Unit Sampling angewendet. 
 
War das Monetary Unit Sampling aufgrund der Struktur der Daten nicht sinnvoll 
anwendbar (z. B. zu geringe Anzahl von Projekten in der Aktion), wurde ein be-
wusstes Auswahlverfahren angewendet (z. B. größtes Projekt, Projektträger mit 
größtem Mittelvolumen und Umsetzung der meisten Projekte etc.). 
 
Die Unabhängige Stelle, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse-
Coopers AG, hat die Stichprobenauswahl hinsichtlich Nachvollziehbarkeit und 
Dokumentation jährlich geprüft und für plausibel befunden. 
 
Operationelles Programm EFRE 
 
ECCC hat bei der Risikoanalyse für jede Maßnahme bzw. Aktion einen Risiko-
wert ermittelt, welcher auf gewichteten und entsprechend der Risikoausprägung 
bewerteten Risikofaktoren basierte. 
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Der errechnete Risikowert bestimmte den Umfang des zu prüfenden Stichpro-
benvolumens (Prüfhöhe in Prozent, 3 %, 5 %, 7 % oder 10 %) pro Maßnahme 
bzw. Aktion. Das gewählte Verfahren erlaubte gemäß Aussage der mit der 
Wahrnehmung der Aufgaben der Unabhängigen Stelle beauftragten externen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG (PwC), inhärente 
Risiken und Kontrollrisiken unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus durchge-
führten System- und Einzelfallprüfungen in geeigneter Weise abzuleiten und ei-
ne den von der EU-Kommission vorgegebenen Anforderungen entsprechende 
Stichprobe zu ermitteln. 
 
PwC hat die Risikobewertung für die Stichprobenziehung jedes Jahr geprüft 
und hierzu die Risikoanalysen inkl. Fragenkatalog aus dem die Risikofaktoren, 
aus den Systemprüfungen und den Einzelfallprüfungen bewertet und die Prüf-
höhe ermittelt werden, herangezogen. 
 
ECCC hat als Basis für die jährliche Stichprobenziehung die Projektdaten als 
Grundgesamtheit herangezogen, für die Auszahlungen innerhalb des Vorjahres 
gegenüber der EU-Kommission geltend gemacht wurden. 
 
Zusätzlich wurden je Ebene des Operationellen Programms weitere Auswahlkri-
terien formuliert, die sich insbesondere aus der Spezifik der Richtlinie und des 
angewandten Verwaltungsverfahrens ergaben. Diese Auswahlkriterien wurden 
als Gruppierungsmerkmale je Primärebene festgelegt. Auswahlkriterien je Pri-
märebene waren beispielsweise die Höhe des Zuschusses, Großprojekte, Art 
der Zuwendungsempfänger (Existenzgründer, KMU, Nicht-KMU, Hochschulen 
oder Fachschulen, private Investoren bzw. öffentliche Verwaltung) und Förder-
voraussetzungen (Dauerarbeitsplätze). 
 
Vor Durchführung der Stichprobenauswahl wurden neben den in der Risikoana-
lyse ermittelten Prüfhöhen auch durch die Finanzkontrolle vorgegebene maß-
nahmenspezifische Gruppierungen festgelegt. Die Gruppierung erfolgte nach 
objektiven und dokumentierten Kriterien z. B. Einfluss bzw. mögliche Risiken 
aus etwaigen Änderungen relevanter Rechtsgrundlagen der EU und auf natio-
naler Ebene oder sonstige aktuelle Erkenntnisse und Erfordernisse. 
 
Förderperiode 2007 - 2013  
 
[Artikel 16 und 17 der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 i. V. m. Artikel 62 
Abs. 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006] 
 
Siehe Anlage 4:  Auszug aus der Prüfstrategie 
 
Gemäß Artikel 62 Abs. 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 hatte 
die EU-Prüfbehörde der EU-Kommission binnen 9 Monaten nach Genehmigung 
der Operationellen Programme eine Prüfstrategie vorzulegen. Die EU-Kommis-
sion hat die Prüfstrategie mit Schreiben vom 09./15. Dezember 2008 ange-
nommen. 
 
Die EU-Prüfbehörde überarbeitet/aktualisiert die Prüfstrategie im Rahmen ihrer 
jährlichen Berichterstattung. 
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Die Stichprobenziehung erfolgt jeweils zum Jahresbeginn aus den Mittelabrufen 
(gegenüber der EU-Kommission geltend gemachten Ausgaben) des Vorjahres. 
Die EU-Prüfbehörde wendet das statistische Verfahren „Monetary Unit 
Sampling“ mit Hilfe der Software WinIdea an. Die für die Stichprobenziehung 
anzuwendenden Parameter (Konfidenzniveau und Erwarteter Fehler) legt die 
EU-Prüfbehörde aufgrund der Ergebnisse der Prüfungen aus den Vorjahren je-
weils neu fest. Der Parameter „Signifikanzschwelle“ ist von der EU-Kommission 
mit 2 % vorgegeben. 

 
4. In welchen Fällen der von der EU-Prüfbehörde geprüften Vorgänge wur-

den seit 2001 Unregelmäßigkeiten festgestellt? Bitte um Angabe von Zeit-
raum, Art, Antragsvolumen und Anzahl der Unregelmäßigkeiten. 
 
Die EU-Finanzkontrolleure prüfen im Auftrag der EU-Kommission, ob die einge-
richteten Verwaltungs- und Kontrollsysteme funktionieren. Die Prüfungen der 
Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Umsetzung von Förderprogrammen werden 
u. a. als Stichprobenprüfungen einzelner Förderfälle durchgeführt.  
 
Stichprobenprüfungen umfassen die Prüfung der in den Zwischengeschalteten 
Stellen bzw. den Bewilligungsstellen vorliegenden Förderakten sowie die Prü-
fung vor Ort bei dem jeweiligen Zuwendungsempfängern.  
 
Im Rahmen der Vor-Ort-Prüfungen kontrollieren die Prüfer, ob der Zuwen-
dungsempfänger über die von der Verwaltung getroffenen Regelungen ausrei-
chend Kenntnis hat.  
 
Im Ergebnis der Prüfungen erhält ausschließlich das zuständige Fachres-
sort/die bewilligende Stelle einen Prüfbericht - mit dem Ziel, die Qualität des 
Verwaltungs- und Kontrollsystems zu verbessern.  
 
Der Zuwendungsempfänger erhält keinen Prüfbericht. 
 
Die Entscheidung, ob ggf. rechtliche Schritte aufgrund von Prüfungen der EU-
Finanzkontrolleure eingeleitet werden müssen, obliegt der geprüften Stelle. 
 
Die Finanzkontrolleure stellen keine Unregelmäßigkeiten fest, sondern weisen 
die geprüfte Stelle auf ggf. vermutete Unregelmäßigkeiten hin. Es obliegt der 
geprüften Stelle eigene Prüfungshandlungen vorzunehmen und ggf. eine Unre-
gelmäßigkeitsmeldung zu veranlassen. 
 
Die im Jahreskontrollbericht gemeldeten finanziellen Beanstandungen können 
unterschiedlichste Ursachen wie z. B. Berechnungsfehler bei der Auszahlung 
(Berücksichtigung nicht EU-förderfähiger Kosten), Nichtbeachtung Besserstel-
lungsverbot, im einzelnen Mittelabruf enthaltene nicht projektbezogene Ausga-
ben etc. haben. Die Finanzkontrolleure sprechen gegenüber der geprüften Stel-
le Handlungsempfehlungen aus und prüfen im Rahmen von Wiedervorlagen, ob 
die geprüfte Stelle die gegebenen Handlungsempfehlungen geeignet umgesetzt 
hat. 
 
Unregelmäßigkeitsmeldungen werden nicht von der EU-Prüfbehörde verwaltet 
und überwacht, sondern von der EU-Bescheinigungsbehörde.  
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Ob aber eine Unregelmäßigkeitsmeldung - die immer von dem zuständigen 
Richtlinieninhaber bzw. der zuständigen bewilligenden Stelle veranlasst wird - 
auf eine Feststellung aus der von den Verwaltungsstellen selbst durchgeführten 
Vor-Ort-Kontrollen nach Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 [bzw. 
Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 438/2001] oder auf eine Feststellung der EU-
Prüfstellen zurückzuführen ist, wird nicht gesondert erfasst. 
 
Aus den Anlagen 2 und 3 sind die finanziellen Beanstandungen der Jahre 2001 
- 2011 nachzuvollziehen.  

 
5. In welchen Fällen der von der EU-Prüfbehörde geprüften Vorgänge wur-

den seit 2001 Fördermittel in welcher Höhe zurückgefordert. Bitte um An-
gabe von Zeitraum und Art der Unregelmäßigkeit sowie Jahr und Höhe der 
zurückgeforderten Fördermittel insgesamt. 
 
Die EU-Finanzkontrolleure prüfen im Auftrag der EU-Kommission, ob die einge-
richteten Verwaltungs- und Kontrollsysteme funktionieren. 
 
Es liegt keine gesonderte Statistik vor, in welchen Fällen der von der EU-Prüf-
behörde geprüften Vorgänge seit 2001 Fördermittel in welcher Höhe zurückge-
fordert wurden. 
 
Aus den Anlagen 2 und 3 lassen sich die finanziellen Beanstandungen aus den 
Prüfungen der Finanzkontrolleure der Jahre 2001 bis 2011 nachvollziehen. Ob 
und welche einzelne Beanstandungen Rückforderungsansprüche zur Folge hat-
ten, ist nicht als gesammelte Statistik geführt. Es obliegt der jeweils geprüften 
Stelle, die Beanstandungen ggf. rechtlich weiterzuverfolgen. 

 
6. In welchen Fällen der von der EU-Prüfbehörde seit 2001 geprüften Vor-

gänge erfolgte auf Veranlassung der EU-Prüfbehörde Strafanzeige gegen 
die betreffenden Antragsteller und Antragstellerinnen? 
 
Die EU-Prüfbehörde prüft im Auftrag der EU-Kommission, ob die eingerichteten 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme funktionieren. 
 
Die Finanzkontrolleure stellen keine Unregelmäßigkeiten fest, sondern weisen 
die geprüfte Stelle auf ggf. vermutete Unregelmäßigkeiten hin. Es obliegt der 
geprüften Stelle eigene Prüfungshandlungen vorzunehmen und z. B. bei Be-
trugsverdacht Strafanzeige gegen die betreffenden Antragsteller und Antrag-
stellerinnen zu erstatten. 
 
Weder der EU-Bescheinigungsbehörde noch der EU-Prüfbehörde liegen ge-
sonderte Statistiken vor, in welchen der von ihr seit 2001 geprüften Vorgänge 
Strafanzeige erstattet wurde. 








































































